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Name und Sitz

Art. 1

Unter dem Namen ,Schweizerische Konferenz der kaufmannischen Berufsschulen”
besteht ein Verein im Sinne von Art. 60-79 des ZGB, mit Sitz am Ort der Ge-
schaftsstelle.

Zweck

Art. 2

Die Schweizerische Konferenz der kaufménnischen Berufsschulen (im folgenden
Schweizerische Konferenz genannt) bezweckt:

a) die Wahrung der Interessen der Schulen im Rahmen des gesetzlichen und
eigensténdigen Bildungsauftrages

b) die Foérderung einer zeitgemassen Aus- und Weiterbildung

c) den Erfahrungsaustausch unter den Rektorinnen und Rektoren, um so eine
bessere Koordination der Schulen und der Ausbildung zu erreichen

d) die Zusammenarbeit mit Behérden, Verbanden und anderen Bildungs-
institutionen

Mitgliedschaft

Art. 3

Mitglieder sind vom Bund anerkannte Berufsschulen, welche kaufm. Grund-
und/oder Weiterbildung einschliesslich Detailhandel anbieten.

Wenn am selben Ort mehrere Schulen die kaufm. Grund- und/oder Weiterbildung
einschliesslich Detailhandel anbieten und je eine organisatorisch selbststandige
Schulleitung aufweisen, kann jede dieser Schulen als Mitglied aufgenommen wer-
den.

Die kaufmannischen Berufsschulen der Romandie und des Tessins bilden als
,conférence des directeurs et directrices des Ecoles professionnelles commercia-
les de la Suisse romande et du Tessin“ einen selbstéandigen Verein und sind
gleichzeitig Mitglieder der schweizerischen Konferenz.

Die Schulen bezeichnen ihren Vertreter/inre Vertreterin fir die Konferenz aus dem
Team der Schulleitung.

Art. 4

Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern erfolgen auf Vorschlag des Vorstandes
durch die Generalversammliung.

Art. 5
Der Austritt kann schriftlich auf Ende eines Geschéftsjahres erklart werden.

Organisation

Art. 6
Die Organe sind:
a) die Generalversammlung

b) der Vorstand
c) die Rechnungsrevisorinnen / -revisoren



Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

7

Es bestehen zumindest folgende Ausschiisse:

- Strategischer Ausschuss

- Ausschuss kaufm. Grundausbildung

- Ausschuss Detailhandelsberufe (Grundausbildung)
- Ausschuss Berufsmaturitat

- Ausschuss Weiterbildung

- Ausschuss Bildungsmanagement

Die Aufgaben eines Ausschusses kdnnen auch durch selbststandige Vereine wahr-
genommen werden.

Mitgliedschaft, Aufgaben und Kompetenzen der Ausschiisse, welche nicht selbst-
standige Vereine sind, werden im Statut fir den jeweiligen Ausschuss geregelt.

8

Jahrlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Ausserordentliche Ge-
neralversammlungen kdnnen durch den Vorstand oder auf Verlangen von mindes-
tens einem Funftel der Mitglieder einberufen werden.

Die ordentliche Generalversammlung behandelt folgende Geschafte:

a) Beschlussfassung tber Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

b) Wahl des Prasidenten/der Prasidentin und des Vizeprasidenten/ der Vize-
prasidentin

c) Kenntnisnahme der Vorstandsmitglieder, welche von selbststandigen Ver-
einen gemass Art. 7 in den Vorstand delegiert werden

d) Wahl der Leiter/der Leiterinnen der Ausschiisse, welche nicht selbststandi-
ge Vereine sind sowie Wahl der Gbrigen Vorstandsmitglieder

e) Wahl der Rechnungsrevisoren/innen

f) Bildung und Auflésung von standigen Ausschiissen

g) Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung

h) Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung des Jahresbeitrages

i) Beschlussfassung Uber die Mitgliedschaft bei anderen Verb&nden und Or-
ganisationen

)] Beschlussfassung tber vom Vorstand vorgelegten Sachgeschafte

k) Antréage der Mitglieder zu Handen der Traktandenliste

) Revision der Statuten sowie Erlass von Reglementen

Antrédge sind mindestens sieben Wochen vor der Generalversammlung dem Prasi-
denten / der Prasidentin schriftlich einzureichen.

9
Die Einladungen zu den Generalversammlungen missen allen Mitgliedern spates-
tens 30 Tage vorher (Poststempel) zugestellt werden.

10 Stimmrecht

Jedes an der Jahresversammlung anwesende Konferenzmitglied hat eine Stimme.
Sie wird durch den bezeichneten Vertreter/die bezeichnete Vertreterin wahrge-
nommen. Stellvertretung ist ausgeschlossen.

11
Die Generalversammlung kann keine Beschliisse fassen Uber Geschafte, die nicht
traktandiert sind.



V. Leitung

Art.

12 Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 9 Mitgliedern. Die Amtsdauer betragt drei
Jahre. Wiederwahl ist mdglich. Er setzt sich wie folgt zusammen:

o Prasident/in*

o Prasident/in Conférence Rd/TI*

. Beauftragte/er Kommunikation/Oeffentlichkeitsarbeit*

. Leiter/in Ausschuss kaufm. Grundausbildung

Leiter/in Ausschuss Detailhandelsberufe (Grundausbildung)

J Leiter/in Ausschuss Berufsmaturitat

J bis 2 weitere Vertreter/innen Rd/TI (sofern nicht durch die Gbrigen Positio-

nen

Art.

Art.

Art.

Art.

besetzt)
. Prasident/in VHF*
. Prasident/in SAB
. Weitere Vertreter/innen Grund- und Weiterbildung

*Zugleich Mitglieder des strategischen Ausschusses
Im Vorstand sollen die verschiedenen Landesteile vertreten sein.

13 Arbeit des Vorstandes

Die Arbeit des Vorstandes stiitzt sich auf ein Leitbild und Thesen, die von der Ge-

neralversammlung gutgeheissen sind. Die Aufgaben im besonderen sind:

a) Fuhrung der Schweizerischen Konferenz sowie ihrer Ausschisse unter Be-
achtung der in Art. 2 genannten Ziele.

b) Vertretung der Schweizerischen Konferenz nach aussen

c) Vorbereitung der Geschéfte fur die Generalversammlung

d) Einberufung der Generalversammlung

e) Vollzug der Beschliisse der Generalversammlung

f) Fuhrung der Jahresrechnung, Erstellen des Budgets, Berichterstattung an
der Generalversammlung

9) Bildung von ad-hoc Fachgruppen

h) Wahl der Mitglieder der stdndigen Ausschisse

14 Geschéaftsstelle

Der Vorstand fuhrt seine Geschafte mit Hilfe einer Geschéaftsstelle. lhre Aufgaben,
Kompetenzen sowie die Finanzierung werden in einem Vertrag geregelt.

Ihre Tatigkeit deckt die Bedurfnisse der deutschen Schweiz und der Romandie so-
wie des Tessins ab. Sie stellt die Zweisprachigkeit sicher.

Sie ist dem Prasidenten/der Prasidentin unterstellt.

15 Vertretung nach aussen

Die Vertretung der Schweizerischen Konferenz nach aussen wird durch den Vor-
stand geregelt. Der Prasident / die Prasidentin fuhrt die rechtsverbindliche Unter-
schrift fir den Verein zusammen mit dem Vizepréasidenten / der Vizeprasidentin
oder der Geschaftsfuhrerin / dem Geschaftsfuhrer je zu zweien.

16 Rechnungsrevisoren
Die Rechnungsrevisorinnen / -revisoren prifen die Jahresrechnung. lhre Amtsdau-
er betragt drei Jahre. Wiederwahl ist maglich.



VI.

VILI.

Finanzielles

Art. 17 Einnahmen
Die Einnahmen bestehen aus den Mitgliederbeitrdgen und weiteren Ertragen.

Art. 18 Haftung
Far finanzielle Verpflichtungen haftet nur das Vereinsvermdgen.

Art. 19 Entschadigungen
Spesen und Vergltungen an die Mitglieder des Vorstandes richten sich nach ei-
nem durch die Generalversammlung erlassenen Vergitungsreglement.

Schlussbestimmungen

Art. 20
Die Statuten kdnnen durch die Generalversammlung mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder abgeandert werden.

Art. 21
Die Auflosung der Schweizerischen Konferenz kann nur von einer ausserordentli-
chen Generalversammlung beschlossen werden. Dazu sind zwei Drittel der Stim-
men aller Mitglieder notwendig. Die ausserordentliche Generalversammlung ent-
scheidet Gber die Verwendung des Konferenzvermdgens.

Die vorliegenden Statuten wurden an der Generalversammlung vom 13. Septem-
ber 2001 in Bern angenommen. Sie ersetzen diejenigen vom 16.9.99, resp.
16.9.93 und 5./6.11.82 und treten sofort in Kraft.

Zurich, 13. September 2001
Prasident Vizeprasident
gez. gez.



	S T A T U T E N
	Art. 1
	Zweck

	Art. 2
	Mitgliedschaft

	Art. 3
	Art. 4
	Art. 5
	Organisation

	Art. 6
	Art. 8
	Art. 9
	Art. 10 Stimmrecht
	Art. 11
	Leitung

	Art. 12 Vorstand
	Art. 13 Arbeit des Vorstandes
	Art. 14 Geschäftsstelle
	Art. 15 Vertretung nach aussen
	Art. 16 Rechnungsrevisoren
	Finanzielles

	Art. 17 Einnahmen
	Art. 18 Haftung
	Art. 19 Entschädigungen
	Schlussbestimmungen

	Art. 20
	Art. 21


